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Liebe Mitarbeiter*in 

gerne informieren wir Sie im Newsletter Februar über folgende Regelungen aktuell: 

Regelungen für Gottesdienste ab 14.02.2022 und Gemeindeveranstaltungen 

Entgegen ursprünglich geplanter Änderungen der Landesregierung Baden-Württemberg können, nach den 

Regelungen der evangelischen Landeskirche, Gottesdienste ohne 3G-Nachweis und ohne Datenerfassung / 

Registrierung ab dem 14.02.2022 gefeiert werden. 

In den Alarmstufen gilt dann für Gottesdienste ein Mindestabstand von 1,5 Metern und das Tragen einer 

FFP2-Maske in geschlossenen Räumen für Personen ab 18 Jahren (ansonsten medizinische Masken). Im 

Freien genügt das Tragen einer medizinischen Maske, sofern der Mindestabstand nicht eingehalten werden 

kann. Der Gottesdienst unterliegt derzeit keiner zeitlichen Beschränkung der Dauer. 

In Abgrenzung zu Gottesdiensten sind Gemeindeveranstaltung den „Veranstaltungen nach Corona-

Verordnung Baden-Württemberg § 10“ zuzuordnen. Aufgrund der aktualisierten Corona-VO (siehe Punkt 1) 

gilt in der aktuellen Alarmstufe I die 2G-Regel, jedoch ohne eine Registrierungspflicht / Datenerfassung der 

Besucher. Sofern Speisen und Getränke angeboten werden sollen, braucht es ein besonderes 

Hygienekonzept, das mindestens gewährleistet, dass Speisen und Getränke nicht durch viele Hände gehen 

oder an vielen Gesichtern vorbei gereicht werden. Daher wird empfohlen, portionierte Speise- oder 

Getränkeeinheiten zu verteilen bzw. auszugeben. Die dargestellten Regelungen sowie viele weitere 

Regelungen, z.B. zur Konfirmation und zum Heiligen Abendmahl, sind in ausführlicher Form auch unter Ev. 

Landeskirche in Württemberg: Tipps und Hinweise zum Corona-Virus (elk-wue.de) zu finden. 

 

Regelung zur Entgeltumwandlung zum Zwecke des Leasings von Fahrrädern 

In der Sitzung vom 10. Dezember 2021 hat die Arbeitsrechtliche Kommission eine Arbeitsrechtliche 

Regelung zur Entgeltumwandlung zum Zwecke des Leasings von Fahrrädern beschlossen (neue Anlage 1.6.1 

zur KAO).  

Die Neuregelung gilt ab 01.01.2022 und basiert inhaltlich auf dem Tarifvertrag Fahrradleasing im öffentlichen 

Dienst.  

Sie ermöglicht Beschäftigten einen Teil ihres Gehalts dazu zu verwenden, um über den Arbeitgeber ein 

Fahrrad zur privaten Nutzung zu leasen (Stichwort „Jobfahrrad“). Voraussetzung ist ein entsprechender 

Antrag der/des Beschäftigten an den Arbeitgeber. Im Anschluss wird eine entsprechende Vereinbarung 

zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer abgeschlossen.  

Der über 3 Jahre laufende Leasingvertrag wird von der Landeskirche mit einem externen Anbieter geschlossen 

und das Fahrrad für diesen Zeitraum dem/der Beschäftigten zur Nutzung überlassen. Die Leasingraten zahlt 

der/die Beschäftigte aus ihrem/seinem Gehalt.  

Die bei diesem Finanzierungsmodell von den Leasingfirmen beworbene Ersparnismöglichkeit ergibt sich 

daraus, dass die Leasingraten im Wege der Entgeltumwandlung vom Gehalt abgehen und sich hierdurch die 

Beiträge zur Sozialversicherung (also auch die Rentenbeiträge) verringern sowie durch eine gewisse 

Steuerersparnis. Damit einher gehen allerdings auch negative Auswirkungen auf die Rentenhöhe. Hierüber 

sollten die Beschäftigten sich vorher umfassend informieren. 

Die Umsetzung der Neuregelung erfordert noch einige organisatorische Verfahrensschritte, zu denen es im 

Laufe des Jahres 2022 ein Rundschreiben des Evangelischen Oberkirchenrates geben wird. Auch wird es noch 

ein Informationsschreiben für die Mitarbeitenden geben.  

Wir bitten diese Veröffentlichungen abzuwarten.  
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